
1. Ist ein begrüntes Dach vorhanden? (Falls ja bitte Belege mit Aufbauhöhe und Neigungswinkel des Daches bei-
fügen)

Nein Ja, für eine Grundfläche von:  _________m² für Gebäude Nr. ____________ 

2. Sind genehmigte Versickerungsanlagen (Sickerschacht, Mulde o.Ä.) vorhanden? (Falls ja bitte Belege beifügen)

Nein Ja

Wenn ja: Verfügt die Versickerungsanlage über einen Überlauf, der in den öffentlichen Kanal entwässert?

Nein Ja

3. Ist das Grundstück bzw. Teile des Grundstückes an einen fest installierten Auffangbehälter > 2,0 m³ (Zisterne) 
angeschlossen (keine Regentonnen)? (Falls ja bitte Belege beifügen)

Nein Ja, mit einem Speichervermögen von  ________ Liter

I. Allgemeine Grundstücksdaten

Straße, Hausnummer

Gemarkung Flur und Flurstücke

Grundstücksgröße in m² Aktenzeichen

Absender / Grundstückseigentümer/-in (oder Vertreter/-in)
Name, Vorname

Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort

Telefon (freiwillige Angabe) E-Mail (freiwillige Angabe)

II. Angaben zu den Gebäuden auf dem Grundstück

Art des Gebäudes
(Wohnhaus, Garage, Schuppen, Carport usw.)

Grundfläche des Gebäudes 
(mit Dachüberständen)

Anteil der auf dem Grund-
stück versickert 

1.

m² m²
2.

m² m²
3.

m² m²
4.

m² m²

Gesamtfläche m² m²

Stadt Elmshorn
Der Oberbürgermeister
Amt für Tiefbau und Verkehr
Schulstraße 15 - 17
25335 Elmshorn

Fragebogen 
zur Ermittlung der Flächen für die 

Niederschlagswassergebühr in Elmshorn

oder per E-Mail an: niederschlagswasser@elmshorn.de
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III. Angaben zu weiteren befestigten Flächen

Art der befestigten Fläche
(Auffahrt, Hof, Terrasse usw.)

Flächen, die an einen 
Kanal/Graben angeschlos-
sen sind oder auf öffentli-
che Straßen entwässern 

Nicht an einen 
Kanal/Graben ange-
schlossene Fläche 

Wohin fließt das 
Wasser der nicht 
angeschlossenen 
Flächen

1.

m² m²
2.

m² m²
3.

m² m²

Gesamtfläche m² m²

IV. Teileigentum

Sie sind Teileigentümer/-in von Grundstücken, welche mehreren Personen/Gesellschaften gehören (z.B. private Zuwe-
gungen, Garagengrundstücke)? Wenn ja, für:

Art der befestigten Fläche
(Zuwegung, Garagengrundstück usw.)

Lagebezeichnung 
(Gemarkung, Flur, 

Flurstück)

Eigentums-
anteil

An einen öffentlichen Kanal/Graben 
angeschlossene Fläche

Gesamtfläche Eigenanteil

1.

m² m²
2.

m² m²
3.

m² m²

Gesamtfläche m² m²

V. Weitere Angaben

Die erstmalige Einleitung erfolgte ab ____________                

Die Änderung der angeschlossenen Flächen erfolgte am  ____________ 

VI. Erklärung

Ich/Wir habe(n) die Angaben nach bestem Wissen gemacht und werde(n) jede zukünftige Änderung an den bebauten und 
befestigten Flächen des Grundstücks hinsichtlich der Niederschlagswassernutzung der Stadt Elmshorn mitteilen. Es ist 
mir/uns bewusst, das die Stadt Elmshorn bei Nichtabgabe des Fragebogens oder falschen/unvollständigen Angaben unter 
Beachtung der geltenden abgabenrechtlichen Vorschriften schätzen wird.

Ort/Datum Unterschrift Eigentümer/in / Vertreter/-in

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen innerhalb eines Monats nach Aufforderung an 
niederschlagswasser@elmshorn.de oder Stadt Elmshorn, Der Oberbürgermeister, Amt für Tiefbau und Verkehr, 
Postfach 8208, 25382 Elmshorn.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter 04121 231 544 oder 04121 - 231 545.
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1. Wurden wasserdurchlässige Materialien wie Öko-Pflaster oder Rasengittersteine für die befestigten Flächen ver-
wendet? (Falls ja bitte Belege beifügen)

Nein Ja, für eine Fläche von:  ____________ m² für befestigte Fläche Nr. ____________

2. Ist eine an einen Kanal oder Graben angeschlossene Drainageleitung vorhanden?

Nein Ja, mit einer Länge von ____________  m



Informationsblatt der Stadt Elmshorn 
nach Art. 13 und 14 EU – Datenschutz – Grundverordnung (DSGVO) 
Datenverarbeitung: Niederschlagswassergebühr  
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1. Verantwortliche Stelle und datenverarbeitendes Amt

2. Datenschutzbeauftragte

      Telefon: 04121 231 439 

Stadt Elmshorn  
Haupt- und Rechtsamt  
Datenschutzbeauftragte 
Schulstr. 15 – 17       
25335 Elmshorn          

E-Mail: datenschutz@elmshorn.de
3. Daten und ihre Herkunft
Die Daten werden direkt bei dem Antragsteller erhoben. Teilweise werden die Daten auch von 
anderer Seite (z.B. Amt für Bürgerbelange, Bürger, Amt für Finanzen (Grundsteuer)) mitgeteilt. 
4. Zweck/e und Rechtsgrundlage/n
Die Erhebung der Daten zur Festsetzung der Niederschlagswassergebühr erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. e) DSGVO i.V.m. der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Elmshorn.  
5. Empfänger der Daten, Zwecke
• Amt für Finanzen: Festsetzung der Niederschlagswassergebühr
• Staatsanwaltschaft:   Ordnungswidrigkeitenverfahren
 

6. Datenübermittlungen in Drittstaaten
Eine Übermittlung der Daten in ein Drittland erfolgt nicht. 
7. Löschfristen
Nach Eigentümerwechsel werden die Daten des Eigentümers entsprechend der Empfehlungen der 
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) für 10 Jahre aufbewahrt. 
8. Betroffenenrechte
• Auskunft nach Art. 15 DSGVO
• Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
• Löschung nach Art. 17 DSGVO
• Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
• Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung nach Art. 21 DSGVO
• Beschwerderecht bei unserer Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO:

Landesbeauftragte für Datenschutz
Unabhängiges Landeszentrum
für Datenschutz Schleswig-Holstein Telefon: 0431 988 1200
Holstenstr. 98    Telefax: 0431 988 1223
24103 Kiel    E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de

9. Information zur Bereitstellung der Daten
Das Nichterteilen der erforderlichen Auskünfte sowie die Verweigerung der Grundstücksbetretung 
kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Die Stadt ist diesbezüglich berechtigt, die 
Berechnungsdaten gemäß der o. g. Satzung zu schätzen. 
10. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profilbildung
Die Stadt Elmshorn setzt keine automatische Entscheidungsfindung ein und nimmt keine 
Profilbildung vor. 

  Telefon: 04121 231 0 
 Telefax: 04121 223 84 

 Stadt Elmshorn  
 Der Oberbürgermeister  
Schulstr. 15 – 17       
 25335 Elmshorn          
 Internet: www.elmshorn.de 

E-Mail: hauptamt@elmshorn.de

Stadt Elmshorn          
Der Oberbürgermeister       
Amt für Tiefbau und Verkehr 
Frau Schötzow

Westerstr. 50 – 54      Telefon: 04121 231 555 
25336 Elmshorn          Telefax: 04121 231 562

E-Mail: tiefbauundverkehr@elmshorn.de
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